
377 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (326 der Beila­
gen) : Bundesgesetz, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz geändert' wird 
(11. Novelle zum Bauem-Sozialversicherungs-

gesetz) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
analog zu der in der Regierungsvorlage betreffend 
die 44. ASVG-Novelle (324 der Beilagen) vorgese­
henen Pensionsreform bzw. den dortigen Maßnah­
men zur Budgetkonsolidierung die entsprechenden 
Veränderungen im BSVG. 

In der 41. ASVG-Novelle wurden Zeiten des 
Bezuges einer Überbrückungshilfe nach dem Über­
brückungshilfegesetz, BGBI. Nr. 174/1963, in den 
Ersatzzeitenkatalog des § 227 Z 5 aufgenommen. 
Durch die gegenständliche Regierungsvorlage soll 
im BSVG nunmehr in gleicher Weise der Bezug 
einer Überbrückungshilfe in der Pensionsversiche­
rung bei gemeinsamer Betriebsführung berücksich­
tigt werden. 

Ferner sollen nunmehr alle Veränderungen im 
Umfang eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
im BSVG berücksichtigt werden. Die bei der 
Ermittlung der Beitragsgrundlage allgemein gel­
tende Sonderregelung in den Fällen der Zupach­
tung land(forst)wirtschaftlicher Flächen soll künf­
tig nicht nur wie bisher bei Pachtverhältnissen zwi­
schen Ehegatten, sondern auch bei Pachtverhältnis­
sen zwischen Eltern und Kindern ihre Geltung ver­
lieren. Dies führt wegen der Berücksichtigung des 
gesamten Ertragswertes der gepachteten Flächen 
zu höheren Beitragsgrundlagen und in weiterer 
Folge zu höheren Beitragseinnahmen in der Pen­
sionsversicherung der Bauern. 

Nach der derzeitigen Rechtslage gelten 'nur jene 
Zeiten für die Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung als Beitragszeiten, für die die Beiträge 
innerhalb von zwei Jahren nach Fälligkeit wirksam 

entrichtet wurden. Auch im Hinblick auf die seitens 
, der Volksanwaltschaft geäußerte Kritik soll durch 

die gegenständliche Regierungsvorlage diese Zwei­
jahresfrist auf fünf Jahre erweitert werden. 

Ferner soll analog zu der in der Regierungsvor­
lage betreffend die 44. ASVG-Novelle (324 der 
Beilagen) vorgeschlagenen Änderung der Bestat­
tungskostenbeitrag beseitigt werden und bei einer 
Organtransplantation die Befreiung des Organ­
spenders von den Kosten der Spitalspflege erfolgen, 
sofern der Bereitschaft zur Organentnahme nicht 
gewinnsüchtige Motive zugrunde liegen. Gleichzei­
tig soll dem Versicherungstdiger die Möglichkeit 
eingeräumt werden, im Wege der Satzung die 
Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten der 
Bestattung - bis zu einer Höhe von 6 000 Schilling 
- vorzusehen. 

Weiters sieht die gegenständliche Regierungsvor- . 
lage vor, daß die' jährliche Untersuchung von 
pflichtversicherten Jugendlichen zwecks Überwa­
chung ihres Gesundheitszustandes auch für die 
jugendlichen Betriebsführer gelten soll. 

. Derzeit ist im BSVG vorgesehen, daß die Sozial­
versicherungsanstalt der Bauern fÜr jedes Bundes­
land am jeweiligen Sitz der Landesregierung zu 
errichten ist. Nunmehr soll diese gesetzliche Ver­
pflichtung entfallen, und es bleibt der Satzung 
überlassen, den Sitz der Landesstelle zu bestimmen. 

Zur Vermeidung' von aufgetretenen V olIzie­
hungsschwierigkeiten sieht die Regierungsvorlage 
Änderungen bei der Bestellung der Versicherungs­
träger vor. Dabei soll auch die Möglichkeit eröffnet 
werden, für die Versicherungsvertreter im Rehabili­
tationsausschuß bei Bedarf mehrere Stellvertreter 
zu bestellen. 

Ferner soll die Rechtsgrundlage geschaffen wer­
den, um hinsichtlich der im Bundesrechenamt 
gespeicherten Einheitswerte einen Datenaustausch 
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2 377 der Beilagen 

zwischen dem Bundesrechenamt und dem Versi­
cherungsträger zu ermöglichen. Die vorgesehene 
Regelung lehnt sich an die seit Jahren bewährte 
Regelung über den Datenaustausch zwischen dem 
Bundesrechenamt und der Sozialversicherungsan­
stalt der Gewerblichen Wirtschaft an, wobei auf die 
besonderen Verhältnisse der Sozialversicherungs­
anstalt der Bauern Rücksicht genommen wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 19. November 1987 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. K 0 h I mai e r, H e sou n, Dr. 
Sc h w im m e r, Mag. Hau p t, Ren n e r, Sr b 
und S c h war zen b erg e r sowie der Bundes­
minister für Arbeit und Soziales D a II i n ger. 

Von den Abgeordneten He sou n, Dipl.-Ing. 
F I i c k e r wurde ein gemeinsamer. Abänderungs­
antrag betreffend § 3 Abs. 2, § 23 Abs. 3 und 4, § 78 
Abs.8, §107 Abs: 9 und 10, § 113 Abs. 2, § 114 
Abs. 1, 2 und 3, § 127 Abs. 2 und 4, § 130 Abs. 5, 
§ 137 Abs. 1, § 15-2 Abs. 1, § 217 Abs.2 BSVG 
sowie betreffend Streichung von Art. I Z 8 und 12 
gestellt. 

Weiters enthielt dieser Antrag Abänderungen 
betreffend Art. II Abs. 8, Art. III Abs. 6, 7, 9 und 10 
sowie Art. IV Abs. 4. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten 
He sou n, Dipl.-Ing. F I i c k e r mit Stimmen­
mehrheit angenommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

Die Änderungen in den nachstehend angeführ­
ten Paragraphen entsprechen den vom Ausschuß 
für soziale Verwaltung angenommenen Abände­
rungen zur Regierungsvorlage einer 44. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (s. 375 
der Beilagen). 

Auf die entsprechenden Begründungen zu den 
vom Ausschuß für soziale Verwaltung angenomme­
nen Abänderungen zur Regierungsvorlage einer 
44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz kann Bezug genommen werden, weil diese 
Ausführungen auch für die korrespondierenden 
Änderungsvorschläge zum Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz uneingeschränkt Geltung haben. Um 
im Einzelfall das Auffinden der gewünschten 
BegI"ündung im ASVG-Abänderungsantrag zu 
erleichtern, werden im folgenden die in den beiden 
Gese,tzen einander entsprechenden Vorschriften 
gegenübergestellt: 

BSVG ASVG 

§ 78 Abs. 8 ............ § 123 Abs. 10 
§ 107 Abs. 9 und 10 .... § 227 Abs. 3 und 4 
§ 113 Abs. 2 Z 2 und 3 .. § 238 Abs. 2 Z 2 und 3 
§ 114 Abs. 1 . . . . . . . .. .. §239 Abs. 1 
§ 114 Abs. 2 ........... § 239 Abs. 2 
§ 127 Abs. 2 ........... § 258 Abs. 2 
§ 127 Abs. 4 . . . . . . . . . .. § 258 Abs. 4 
§ 130 Abs. 5 . . . . . . . . . .. § 261 Abs. 5 
§ 137 Abs. 1 . . . . . . . . . .. § 265 Abs. 1 
§ 152 Abs. 1 ........... § 302 Abs. 1 
Art. II Abs. 8 ... . . . . . .. Art. VI Abs. 19 
Art. III Abs. 6 ......... Art. VII Abs. 4 
Art. III Abs. 7 ......... Art. VII Abs. 5 
Art. III Abs. 10 ........ Art. VII Abs. 9 

Zu § 3 Abs. 2 lit. b: 

Die vom Ausschuß für soziale Verwaltung vor­
genommene Ergänzung folgt einer Anregung des 
Hauptverbandes. Mit dieser Ergänzung soll darauf 
Bedacht genommen werden, daß bei Pachtverhält­
nissen zwischen Ehegatten, Eltern und Kindern der 
volle anteilsmäßige Einheitswert des gepachteten 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes bzw. der 
land(forst)wirtschaftlichen Fläche zu berücksichti­
gen ist. 

Zu § 23 Abs. 3: 

Die vom Ausschuß für soziale Verwaltung vor­
genommene Ergänzung folgt einer Anregung des 
Hauptverbandes. Mit dieser Ergänzung wird die 
allgemein geltende Sonderregelung über die 
Berücksichtigung von Einheitswerten bei gepachte­
ten land(forst)wirtschaftlichen Betrieben bzw. Flä­
chen nicht nur für Pachtverhältnisse zwischen 
Eltern und Kindern sondern auch für Pachtverhält­
nisse mit Großeltern, Wahleltern, Stiefeltern und 
Schwiegereltern beseitigt werden. 

Zu § 23 Abs. 4: 

Die vom Ausschuß für soziale Verwaltung 
beschlossene Ergänzung folgt einer Anregung des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversi­
cherungsträger. Mit dieser Ergänzung soll die aus 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz stam­
mende Regelung über die Ermittlung der Beitrags­
grundlage in den Fällen, in denen von den Finanz­
behörden ein Einheitswert nach den Bewertungs­
vorschriften nicht festgestellt wird, an jene Fassung 
angepaßt werden, wie sie im gleichzeitig von den 
gesetzgebenden Körperschaften behandelten Ent­
wurf einer 13. Novelle zum GSVG vorgeschlagen 
wurde (§ 25 Abs. 1 GSVG). 

Zu § 217 Abs. 2 und Art. IV Abs. 2 Z 1: 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
Beseitigung von Reda,ktionsversehen in der Regie-
rungsvorlage. . 
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Zu Art. III Abs. 9: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll die 
gleichartige im Art. VII Abs. 8 der Regierungsvor­
lage einer 44. Novelle zum Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetz vorgesehene Aufhebung des 
Art. IV Abs. 7 der 40. Novelle zum ASVG, BGB!. 
Nr.484/1984, auf den Bereich der bäuerlichen 
Sozialversicherung übertragen werden. 

Dipl.-Ing. Flicker 

Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n e I. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1987 11 19 

Hesoun 

Obmann 
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4 377 der Beilagen 

xxx. Bundesgesetz vom :XXXXX, mit dem 
das Bauern-Sozialversicherungsgesetz geän­
dert wird (11. Novelle zum Bauern-Sozialver-

sicherungs gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 559/1978, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 684/1978, BGBI. Nr. 532/1979, BGBI. 
Nr. 587/1980, BGBI. Nr. 284/1981, BGBI. Nr. 
590/1981, BGBI. Nr. 649/1982, BGBI. Nr. 384/ 
1983, BGBI. Nr. 592/1983, BGBI. Nr. 48611984, 
BGBI. Nr. 104/1985, BGBI. Nr. 205/1985, BGBI. 
Nr. 113/1986 und BGBI. Nr. 564/1986 wird geän­
dert wie folgt: 

1. § 2 a Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. als Bezieher einer Geldleistung nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 oder nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBI. Nr. 642/ 
1973, bzw. als Bezieher einer Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz, BGBI. 
Nr. 174/1963, in der Krankenversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz versi­
chert ist oder Anspruch auf Kranken- oder 
Wochengeld aus der Krankenversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat, 
auch wenn dieser Anspruch ruht, oder" 

2. a) § 3 Abs. 2 lit. blautet: 

"b) bei Zupachtung einer land(forst)wirtschaftli­
ehen Fläche in den Fällen des § 23 Abs. 3 
dritter Satz ein um den anteiligen Ertrags­
wert der gepachteten Fläche erhöhter Ein­
heitswert, in allen übrigen Fällen ein um zwei 
Drittel des anteiligen Ertragswertes der 
gepachteten Flächen erhöhter Einheitswert." 

b) Im § 3 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der 
lit. b durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende lit. c 
wird angefügt: 

"c) bei Erwerb oder Veräußerung einer 
land(forst)wirtschaftlichen Fläche (Übertra­
gung von Eigentumsanteilen an einer sol­
chen), wenn gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 lit. ades 
Bewertungsgesetzes der Einheitswert nicht 

neu festgestellt wird, ein um den anteilsmäßi­
gen Ertragswert dieser Flächen (des Eigen­
tumsanteiles) erhöhter bzw. verminderter 
Einheitswert. " 

c) Im § 3 Abs. 2 vierter Satz wird der Ausdruck 
"gemäß lit. a und b" durch den Ausdruck "gemäß 
lie. a, bund c" ersetzt. 

3. § 6 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen 
Rechtswirkung und unter der gleichen V orausset­
zung auch auszustellen, wenn der Pensionswerber 
ein Verfahren in Sozialrechtssachen anhängig 
gemacht hat." 

4. a) Im § 23 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der 
lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende lit. f 
wird angefügt: 

"f) bei Erwerb oder Veräußerung einer 
land(forst)wirtschaftlichen Fläche (Übertra­
gung von Eigentumsanteilen an einer sol­
chen), wenn gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 lit. ades 
Bewertungsgesetzes der Einheitswert nicht 
neu festgestellt wird, ein um den anteilsmäßi­
gen Ertragswert dieser Flächen (des Eigen­
tumsanteiles) erhöhter bzw. verminderter 
Einheitswert." 

b) § 23 Abs. 3 dritter Satz lautet: 

"Wenn ein Ehegatte vom anderen Ehegatten oder 
wenn Kinder (§ 2 Abs. 1 Z 2) und Eltern (Großel­
tern~ Wahleltern, Stiefeltern, Schwiegereltern) von­
einander land(forst)wirtschaftliche Flächen (Mitei­
genturnsanteile) bzw. land(forst)wirtschaftliche 
Betriebe gepachtet haben, ist dem Pächter, abwei­
chend von lit. d und e, der volle Ertragswert der 

I gepachteten Flächen (des gepachteten Betriebes) 
anzurechnen." 

c) Im § 23 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck 
"gemäß lit. a bis eH durch den Ausdruck "gemäß 
lit. abis fH ersetzt. 

d) § 23 Abs. 4 erster und zweiter Satz lautet: 

"Kann ein Versicherungswert im Sinne des Abs. 2 
nicht ermittelt werden, weil von den Finanzbehör­
den für den land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ein 
Einheitswert des land(forst)wirtschaftlichen Ver-
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mögens gemäß den §§ 29 bis 50 des Bewertungsge­
setzes nicht festgestellt wird, so sind für die Ermitt­
lung der Beitragsgrundlage für Pflichtversicherte, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, 
die durchschnittlichen Einkünfte aus jeder die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
begründenden Erwerbstätigkeit in dem dem Kalen­
derjahr, in das der Beitragsmonat fällt, drittvoran­
gegangenen Kalenderjahr heranzuziehen, die auf 
die Zeiten der Pflichtversicherung in diesem Kalen­
derjahr entfallen. Hiebei sind, falls die Zeiten in der 
Pflichtversicherung in der Ki-ankenversicherung 
und in der Pensionsversicherung voneinander 
abweichen, die Zeiten der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung maßgebend und zur 
Ermittlung der Beitragsgrundlage 

a) in der Krankenversicherung die für die 
Bemessung der Einkommensteuer. herange­
zogenen Einkünfte des Pflichtversicherten 
zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage, 
auf einen Investitionsfreibetrag und auf einen 
nichtentnommenen Gewinn entfallenden 
Beträge, 

b) in der Pensionsversicherung die für die 
Bemessung der Einkommensteuer herange­
zogenen Einkünfte des Pflichtversicherten 
zuzüglich der auf eine vorzeitige Abschrei­
bung, auf eine Investitionsrücklage, auf einen 
Investitionsfreibetrag und auf einen nichtent­
nommenen Gewinn entfallenden Beträge 

zugrunde zu legen." 

e) Im § 23 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck 
"gemäß Abs. 3 lit. b, c und d" durch den Ausdruck 
"gemäß Abs. 3 lit. b, c, d und f" ersetzt. 

5. Im § 26 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,10,5 vH" durch den Ausdruck ,,10,3 vH" ersetzt. 

6. Dem § 30 Abs. 7 wird folgendes angefügt: 

"Der Beitragssatz wird durch die Satzung des V er­
sicherungsträgers im Rahmendes Erforderlichen 
festgesetzt. " 

7. § 31 Abs.2 bis 6 lauten: 

,,(2) In der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz leistet der Bund für jedes Geschäfts­
jahr einen Betrag in der Höhe der für dieses Jahr 
fällig gewordenen Beiträge gemäß § 24 Abs. 2. Hie­
für ist vor allem das Aufkommen an Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach dem 
Bundesgesetz, BGBI. Nr. 166/1960, zu verwenden. 

(3) Über den Betrag gemäß Abs. 2 hinaus leistet 
der Bund fur jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die 
außerordentlichen Zuschüsse des Versicherungsträ­
gers als Dienstgeber zur Rückstellung für Pensions­
zwecke und die Abschreibungen von bebauten 
Grundstücken, bei den Erträgen der Bundesbeitrag 

nach Abs. 2, 3 und 5 und die Ersätze für Aus­
gleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

(4) Der Bund leistet zur Unfallversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für jedes Geschäftsjahr einen 
Beitrag in der Höhe eines Drittels der in diesem 
Geschäftsjahr eingezahlten Beiträge gemäß § 30 
Abs. 1, 3 und 6. 

(5) Für die nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 207 genehmigte Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden leistet der Bund über den Beitrag gemäß 
Abs. 3 hinaus einen Beitrag in der Höhe der zur 
Finanzierung dieser Vorhaben jährlich aufgewen­
deten Mittel. Dabei sind allfällig gebildete Ersatz­
beschaffungsrücklagen in Abzug zu bringen. Der 
Beitrag des Bundes darf den Betrag der genehmig­
ten Mittel nicht übersteigen. 

(6) Der dem Versicherungsträger nach Abs. 1, 2, 
3, 4 und 5 gebührende Beitrag des Bundes ist 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu 
bevorsch ussen." 

9. § 51 Abs. 3 wird aufgehoben. 

10. a) § 53 Abs. 1 Einleitung lautet: 

"Ein Anspruch auf Geldleistungen der Pensionsver­
sicherung steht nicht zu:" 

b) § 53 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"In den Fällen des Abs. 1 gebühren den im Inland 
wohnenden bedürftigen Angehörigen des Versi­
cherten, wenn ihr Unterhalt mangels anderweitiger 
Versorgung vorwiegend von diesem bestritten 
wurde und nicht ihre Beteiligung an den im Abs. 1 
bezeichneten Handlungen - im Falle der Z 2 
durch rechtskräftiges Strafurteil - festgestellt ist, 
bei Zutreffen der übrigen Voraussetzungen die 
Hinterbliebenenpensionen." 

11. Im § 61 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

13. § 71 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Leistungen werden an den' Ansp~uchsbe­
rechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberechtigte 
minderjährig, so ist die Leistung dem gesetzlichen 
Vertreter auszuzahlen. Mündige Minderjährige. 
sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf Grund 
ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst emp­
fangsberechtigt. In den Fällen des gemäß § 182 ent­
sprechend anzuwendenden § 361 Abs. 2 . dritter 
Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
ist die Leistung unmittelbar an den Antragsteller 
auszuzahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten 
ein Sachwalter bestellt, so ist diesem die Leistung 
auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren 
Besorgung er betraut worden ist, die Empfang­
nahme der Leistung umfassen." 

14. a) § 74 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und 
der Mutterschaft;" 
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b) § 74 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran­
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weiter­
gehende Leistungen zur Verhütung des Eintrittes 
und der Verbreitung von Krankheiten und Leistun­
gen aus dem Anlaß des Todes gewährt werden." 

c) Dem § 74 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Beim Tod eines Versicherten oder eines 
Angehörigen (§ 78) kann durch die Satzung nach 
Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Versicherungsträgers ein Zuschuß zu den Bestat­
tungskosten gewährt werden. Dieser Zuschuß kann 
unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Ver­
hältnisse desjenigen, der die Kosten der Bestattung 
getragen hat, bis zur Höhe von 6 000 S gezahlt 
werden." 

15. Im § 75 wird der Strichpunkt am Ende der 
Z 3 durch einen Punkt ersetzt; die Z 4 wird aufge­
hoben. 

16. Im § 76 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende 
der Z 2 durch einen Punkt ersetzt; die Z 3 wird 
aufgehoben. 

17. a) § 78 Abs. 4 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Y pllendung des 
25. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft ver­
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über 
das 25. Lebensjahr hinaus andauert, die Kinder 
(Enkel) ein ordentliches Studium betreiben und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Stu­
dienförderungsgesetzes 1983 nicht überschreiten. 
Überschreitungen, die wegen Erfüllung der Wehr­
pflicht, der Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger 
wichtiger Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des 
Studienförderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hie­
bei außer Betracht zu lassen;" 

b) Dem § 78 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie im Abs. 7 genannte 
Person gilt nicht als Angehöriger, wenn sie im Aus­
land eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie im 
Inland ausgeübt werden, nach den Bestimmungen 
dieses oder eines anderen Bundesgesetzes die Ver­
sicherungspflicht in der Krankenversicherung 
begründet." 

18. Im § 80 Abs. 3 wird der Punkt am Schluß der 
lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende lit. f 
wird angefügt: 

"f) bei der Gewährung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit gemäß 
§ 76 Abs. 2." 

19. § 81 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Der Versicherungsträger hat die bei ihm pflicht~ 
versicherten J ugendlicheb., die gemäß § 2 b von der 
Pflichtversicherung nicht erfaßten bzw. die gemäß 
§ 5 Abs. 1 Z 3 ausgenommenen Jugendlichen 
zwecks Überwachung ihres Gesundheitszustandes 
jährlich mindestens einmal einer ärztlichen Unter­
suchung zu unterziehen." 

20. Dem § 83 Abs. 3 wird folgender Satz ange-
fügt: . 

,,Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch die 
Übernahme der für eine Organtransplantation not­
wendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei 
einer Organbank." 

21. Nach § 93 wird folgender § 93 a eingefügt: 

"Kostenersatz bei Organtransplantationen für die 
Anmelde- und Registrierungskosten 

§ 93 a. Der Versicherungsträger hat die für eine 
Organtransplantation notwendigen Anmelde- und 
Registrierungskosten zu übernehmen. Der entspre­
chende Betrag wird an den gezahlt, der diese 
Kosten getragen hat. Das Nähere wird unter 
Bedachtnahme auf die im Einzelfall vorliegenden 
besonderen Erfordernisse des Anmelde- und' Regi­
strierungsverfahrens in der Satzung des Trägers der 
Krankenversicherung geregelt; dabei kann der Trä­
ger der Krankenve~sicherung unter Bedachtnahme 
auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit auch eine 
Obergrenze für die Übernahme der Anmelde- und 
Registrierungskosten vorsehen." 

22. § 99 wird aufgehoben. 

23. § 103 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 126), 
b) die Abfindung (§ 139 a)." 

24. Im § 106 Abs. 1 Z 1 und Z 2 wird der Aus­
druck "innerhalb von zwei Jahren" jeweils durch 
den Ausdruck "innerhalb von fünf Jahren" ersetzt. 

25. a) Im § 107 Abs.7 wird nach den Worten 
"eine höhere Schule" bzw. "einer höheren Schule" 
der Ausdruck ,,(das Lycee Francais in Wien)" bzw. 
,,(des Lycee Francais in Wien)" eingefügt. 

b) Dem § 107 werden folgende Abs. 8, 9 und 10 
angefügt: 

,,(8) Die im Abs. 7 angeführten Zeiten sind für 
die Bemessung der Leistungen nicht zu berücksich­
tigen, ausgenommen bei der Anwendung des § 122 
Abs. 1 lit. b. Sie können jedoch nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrich­
tung ganz oder teilweise leistungswirksam werden. 

(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der lei­
stungswirkSam werden soll, ist ein Beitrag in der 
Höhe von 20,5 vH zu entrichten. Als Beitrags-
grundlage gilt . 
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1. für die im Abs. 7 genannten Zeiten, ausge­
nommen die Zeiten des Besuches einer Hoch­
schule, einer Kunstakademie oder Kunsthoch­
schule und der vorgeschrieben~n Ausbildung 
für den künftigen, abgeschlosse Hochschulbil­
dung erfordernden Beruf, das 7,5fache, 

2. für die im Abs. 7 genannten Zeiten des Besu­
ches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule· und der vorgeschriebe­
nen Ausbildung für den künftigen, abge­
schlossene Hochschulbildung erfordernden 
Beruf, das 15fache 

der im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 lit. b 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

(10) Die Beitragsentrichtung nach Abs.9 kann 
bei jedem Versicherungsträger, bei dem mindestens 
ein Versicherungsmonat erworben wurde, für alle 
oder einzelne dieser Ersatzmonate jederzeit bis 
zum Stichtag erfolgen. Wenn die Berechtigung zur 
Beitragsentrichtu'ng erst nach dem Stichtag in 
einem vor dem Stichtag eingeleiteten Verfahren 
festgestellt wird, können die Beiträge auch nach 
dem Stichtag innerhalb von sechs Monaten nach 
der Feststellung dieser Berechtigung entrichtet wer­
den. Die dem eingezahlten Betrag entsprechenden 
Versicherungs zeiten werden mit seinem Einlangen 
beim Versicherungsträger leistungswirksam. " 

26. § 113 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen in Betracht: 

1. wenn der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor V ollen­
dung des 50. Lebensjahres des (der) Versicherten 
liegt, die letzten 120 Versicherungsmonate im 
Sinne des § nO,die vor dem Kalenderjahr liegen, 
in das der Bemessungszeitpunkt fällt; 

2. wenn der Stichtag nach V ~llendung des 
50. Lebensjahres des (der) Versicherten liegt, ver­
längert sich der Zeitraum der letzten 120 Versiche­
rungsmonate nach Z 1 je nach dem Lebensalter des 
(der) Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils einen Versicherungsmonat, bis zum 
Höchstausmaß von 180 Versicherungsmonaten; 

3. wenn der Stichtag nach Vollendung des 
60. Lebensjahres bei männlichen, nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres bei' weiblichen Versicherten 
liegt, vermindert sich der Zeitraum der letzten 
180 Versicherungsmonate nach Z 2 je nach dem 
Lebensalter des (der) Versicherten für jeden weite­
ren Lebensmonat um jeweils einen Versicherungs­
monat bis zum Ausmaß von 120 Versicherungsmo­
naten; 

4. wenn es fUr den Versicherten (die Versicherte) 
günstiger ist, anstelle der nach Z 1 bis 3 in Betracht 
kommenden Versicherungsmonate die letzten 
180 Versicherungsmonate aus allen Zweigen der 

Pensionsversicherung, die vor dem Kalenderjahr 
liegen, in <:las der Bemessungszeitpunkt fällt. 

Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag." 

27. § 114 lautet: 

"Bemessungs grundlage bei Vollendung des 
50. Lebensjahres 

§ 114. (1) Wenn der Versicherungsfall nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 113 nach Maßgabe 
des Abs.4 die Bemessungsgrundlage bei Vollen­
dung des 50. Lebensjahres. 

(2) Die Bemessungsgrundlage bei Vollendung 
des 50. Lebensjahres ist unbeschadet Abs. 3 unter 
entsprechender Anwendung des § 113 Abs. 1 wie 
folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der Tag der 
Vollendung des 50. Lebensjahres des Versicherten, 
wenn er auf einen 1. Jänner fällt, sonst der vor 
Vollendung des 50. Lebensjahres des Versicherten 
liegende 1. Jänner; 

2. für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die letzten 120 Versicherungsmonate im Sinne 
des § 110 vor dem Bemessungszeitpunkt in 
Betracht; 

3. die Bemessungszeit umfaßt die nach Z 2 in 
Betracht kommenden Beitragsmonate und Ersatz­
monate. 

(3) Liegen innerhalb der letzten 120 Versiche­
rungsmonate nach Abs. 2 Z 2 weniger als 60 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung, 

1. gilt abweichend von Abs. 2 Z 1 als Bemes­
sungszeitpunkt der nach Vollendung des 
50. Lebensjahres des Versicherten liegende 1. Jän­
ner, an dem erstmalig 60 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung vorliegen; 

2. gelten abweichend von Abs. 2 Z 2 und 3 als 
Bemessungszeit die letzten 60 Beitragsmonaie vor 
dem Bemessungszeitpunkt nach Z 1. 

(4) Die nach Abs.2 bzw.3 ermittelte Bemes­
sungsgrundlage ist nur auf den auf die Versiche­
rungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 
Z 1) entfallenden Steigerungsbetrag anzuwenden." 

28. § 116 lautet: 

"Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi­
cherungsfall 

§ 116. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf 
Jahren nach Wegfall einer anderen ~ach diesem 
Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensions­
versicherung an, so tritt anstelle der sich nach § 113 
bzw. § 114 bzw. § 115 ergebenden Bemessungs­
grundlage für die Bemessung des bis zum Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung erwor-
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benen Steigerungsbetrages die Bemessungsgrund­
lage (§ 46 Abs. 4), von der diese Leistung zu bemes­
sen war. 

(2) Hat der Leistungswerber nach dem Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung minde­
stens 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben, so ist Abs. 'I nur dann anzuwenden, 
wenn es für den Leistungswerber günstiger ist." 

29. § 119 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft verlängert 
sich höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebens­
jahres, wenn die Berufsausbildung über das 
25. Lebensjahr hinaus andauert, das Kind ein 
ordentliches Studium betreibt und eine Studien­
dauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförde­
rungsgesetzes 1983 nicht überschreitet. Überschrei­
tungen, die wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger 
Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studien­
förderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hiebei 
außer Betracht zu lassen;" 

30. a) § 121 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungs dauer, gebührt die Erwerbs­
unfähigkeitspension bzw. die in Betracht kom­
mende vorzeitige Alterspension ab diesem Zeit­
punkt als Alterspensiön, und zwar in dem bis zu 
diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß, sofern seit 
dem Stichtag für die Erwerbsunfähigkeitspension, 
bzw. für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo­
sigkeit oder für die vorzeitige Alterspension bei lan­
ger Versicherungsdauer keine Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben wurden." 

c) Dem § 121 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer und hat der Versicherte 
während des Bezuges einer dieser Leistungen min­
destens einen Beitragsmonat der Pflichtversiche­
rung erworben, gebührt die Erwerbsunfähigkeits­
pension bzw. die in Betracht kommende vorzeitige 
Alterspension als Alterspension, und zwar minde­
stens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen 
Ausmaß." ' 

31. a) § 122 Abs. llit. d lautet: 
"d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist und die weitere V orausset­
zung des § 121 Abs.2 erfüllt 1st. Eine die 

Pflichtversicherung In der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz nicht 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
sowie eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
bleibt unberücksichtigt, wenn aus dieser 
Erwerbstätigkeit ein Erwerbseinkommen 
bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatsein­
kommen nicht übersteigt. Als Erwerbsein­
kommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügege­
setzes bezeichneten Bezüge." 

b) § 122 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, 
an dem der (die ) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
aufnimmt, die das Entstehen eines Anspruches nach 
Abs. 1 lit. d ausschließt." 

32. § 122 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstä­
tigkeit aufnimmt, die das Entstehen eines Anspru­
ches nach § 122 Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist die Pen­
sion wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit weg­
gefallen und enqet diese Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf die dem Versicherungsträger 
erstattete A~zeige über das Ende der Erwerbstätig­
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf." 

33. Nach § 124 wird ein § 124 a mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

"Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 

§ 124 a. Der Versicherte ist berechtigt, vor Stel­
lung eines Antrages auf die Pension einen Antrag 
auf Feststellung der Erwerbsunfähigkeit zu stellen, 
über den der Versicherungsträger in einem geson­
derten Verfahren (§ 182 Z 4) zu entscheiden hat." 

34. a) § 127 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt bis zum 
Ablauf von 30 Kalendermonaten nach dem Letzten 
des Monats des Todes des (der) versicherten Ehe­
gatten (Ehegattin), 

1. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalles des Todes des (der) Versi­
cherten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, es wäre denn, daß die Ehe mindestens zehn 
Jahre gedauert hat; darüber hinaus für die Dauer 
der Invalidität, wenn der überlebende Ehegatte in 
sinngemäßer Anwendung der §§ 254 Abs. 1 Z 1 
bzw. Z 2 und 2,55 ~bs. 3 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes als dauernd oder vorüberge­
hend invalid anzusehen wäre; 

2. wenn di'e Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der andere Ehegatte bereits einen 
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bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters 
oder der geminderten Arbeitsfähigkeit mit Aus­
nahme des Knappschaftssoldes und der Knapp­
schaftspension hatte, es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat; 

3. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebens­
jahr (die Ehegattin bereits das 60. Lebensjahr) 
überschritten und keinen bescheidmäßig zuerkann­
ten Anspruch auf eine in Z 2 bezeichnete Pension 
hatte, es wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre gedau­
ert hat. 

Der Anspruch auf eine solche Witwen(Wit­
wer)pension erlischt ohne weiteres Verfahren, 
wenn sich die Bezieherin (der Bezieher) der Wit­
wen(Witwer)pension wiederv'erehelicht." 

b) § 127 Abs. 4 Einleitung lautet: 

"Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach Maßgabe 
der Abs: 2 und 3 auch". 

35. Dem § 130 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Fällt eine Pension innerhalb von fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundesge­
setz festgestellten Pension der Pensionsversiche­
rung an, so tritt für die Bemessung des bis zum 
Bemessungszeitpunkt der weggefallenen Leistung 
erworbenen Steigerungsbetrages anstelle des sich 
nach Abs. 1 bis 4 ergebenden Hundertsatzes des 
Steigerungsbetrages der für die weggefallene Lei­
stung maßgebende Hundertsatz des Steigerungsbe­
trages. Ein Grundbetrag oder Grundbetragszu­
schlag, der in der weggefallenen Leistung enthalten 
war, ist beim Hundertsatz des Steigerungsbetrages 
zu berücksichtigen. Der für den ab dem Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung maß­
gebliche Hundertsatz des Steigerungsbetrages 
ergibt sich aus der Verminderung des zum Stichtag 
der neu anfallenden Leistung festgestellten Hun­
dertsatzes des Steigerungsbetrages um den Hun­
dertsatz des Steigerungsbetrages der weggefallenen 
Leistung. Der Hundertsatz des gesamten Steige­
rungsbetrages darf den Hundertsatz des Steige­
rungsbetrages der weggefallenen Leistung nicht 
unterschreiten. " 

36. Im § 132 Abs: 7 wird der Ausdruck "nach 
Maßgabe des Abs. 5" durch den Ausdruck "nach 
Maßgabe des Abs. 6" ersetzt. 

36 a. § 137 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer Wit­

wen(Witwer)pension (§ 127), ausgenommen die 

Bezieherin (der Bezieher) einer Witwen(Wit­
wer)pension nach § 127" Abs. 2, die (der) sich wie­
derverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der 
Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension, 
auf die sie (er) im Zeitpunkt 'der Schließung der 
neuen Ehe Anspruch gehabt: hat, einschließlich 
eines Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer 
Ausgleichszulage, die in diesemZeitpunkt gebührt 
haben." . 

37. Nach § 139 wird folgender § 139 a eingefügt: 

"Abfmdung 

§ 139 a. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
Falle des Todes des (der) Versicherten· 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur mangels 
Erfüllung der Wartezeit (§ 111) nicht gebühren, 
jedoch mindestens· ein Beitragsmonat vorliegt, die 
Witwe (der Witwer) und zu gleichen Teilen die 
Kinder (§ 119); 

.2. wenn die Wartezeit für den Anspruch auf Hin­
terbliebenenpensionen erfüllt ist, aber anspruchs be­
rechtigte Hinterbliebene nicht vorhanden sind, der 
Reihe nach die Kinder, die Mutter, der Vater, die 
Geschwister des oder der Versicherten, wenn sie 
mit dem (der) Versicherten zur Zeit seines (ihres) 
Todes ständig in Hausgemeinschaft gelebt haben, 
unversorgt sind und überwiegend von ihm (ihr) 
erhalten worden sind. Eine vorübergehende Unter­
brechung der Hausgemeinschaft oder deren Unter­
brechung wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbil­
dung oder wegen Heilbehandlung bleibt außer 
Betracht. Kindern und Geschwistern gebührt die 
Abfindung zu gleichen Teilen. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 
Z 1 das Sechsfacheder Bemessungsgrundlage 
(§ 113), wenn aber weniger als sechs Versiche­
rungsmonate vorliegen, die Summe der. monatli­
chen Beitragsgrundlagen (§ 118 Abs.3) in diesen 
Versicherungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 
beträgt die Abfindung das Dreifache der Bemes­
sungsgrundlage (§ 113). _ 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 137 Abs. 2 wieder auflebt." 

38. Im § 140 Abs.4 wird der Strichpunkt am 
Ende der lit. i durch einen Beistrich ersetzt; folgen­
der Satzteil wird angefügt: 

"ferner eine nach ausländischen Rechtsvorschriften 
gewährte Rentenleistung, die aus dem Anlaß des 
Kampfes oder des Einsatzes gegen den Nationalso­
zialismus gebührt;" 

39. a) § 141 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 
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a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben. . . . . . . .. 7 168 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen. . . . .. 5 004 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit­
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .. 5 004 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai­
senpension: 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 1 856 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2788 S, 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 3296 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 970 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 534 S für 
jedes Kind (§ 119), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll­
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

b) Im § 141 Abs.2 wird der Ausdruck ,,1. Jän­
ner 1988" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1989" 
ersetzt. 

39 a. Im § 152 Abs. 1 entfällt der Punkt am 
Schluß der Z 4. Folgendes wird angefügt: 

"nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 
unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Ver­
hältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen." 

40. a) Im § 161 Abs. 2 wird der Strichpunkt am 
Ende der Z 4 durch einen Punkt ersetzt. Die Z 5 
wird aufgehoben. 

b) Im § 161 Abs. 3 entfallen die Worte "und die 
Reisekosten für diese Zwecke übernehmen". 

c) Dem § 161 ,Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

,,§ 100 Abs. 3 gilt entsprechend." 

41. Im § 166 ist der Ausdruck ,,§ 64 Abs. 1 lit. b" 
durch den Ausdruck ,,§ 64 Abs. 1 lit. c" zu erset­
zen. 

42. Im § 169 c Abs. 1 lit. b wird der Ausdruck 
,,Arbeitsfähigkeit" durch den Ausdruck ,,Arbeitsun­
fähigkeit" ersetzt. 

43. Im § 173 Abs. 3 wird der Punkt ani Ende des 
ersten Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt. Fol­
gender Satzteil wird angefügt: 

"das gleiche gilt in Fällen, in denen ein Pensionsbe­
rechtigter auf Kosten eines Landes im Rahmen der 
Behindertenhilfe in einer der genannten Einrich­
tungen oder auf einer der genannten Pflegestellen 
untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Teil der Pension auf 
das jeweilige Land übergeht." 

44. § 174 lautet: 

"Ersatzleistungen aus der Krankenversicherung 

§ 174. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi­
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen der 
Krankheit oder der Mutterschaft gewährt wurde, 
auf die sich der Anspruch des Unterstützten gegen 
den Versicherungsträger gründet. 

(2) Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krank­
heit oder Mutterschaft gewährt werden, sind aus 
den ihnen entsprechenden Leistungen der Kran­
kenversicherungzu ersetzen." 

45. Dem § 182 werden folgende Z 3 und 4 ange­
fügt: 

,,3. zur Fortsetzung des Verfahrens nach den 
Stiefkindern auch die Schwiegerkinder des Verstor­
benen berechtigt sind, wenn sie mit dem Anspruchs­
berechtigten zur Zeit seines Todes in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben; 

4. als Leistungssache im Sinne des § 354 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes (Sozial­
rechtssache im Sinne des § 65 Z 4 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes) auch die Feststellung von 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung 
(§ 108 a) und die Feststellung der Erwerbsunfähig­
keit (§ 124 a) außerhalb des leistungsfeststellungs­
verfahrens auf Antrag des Versicherten gilt." 

46. a) § 183 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Der Versicherungsträger hat für jedes Bundesland 
eine Landesstelle zu errichten, deren Sitz durch die 
Satzung zu bestimmen ist." 

b) § 183 Abs. 3 Znlautet: 

,,13. Bestellung von Bevollmächtigten zur Ver­
tretung des Versicherungsträgers bei den für den 
Sprengel der Landesstelle in Betracht kommenden 
Landes(Kreis)gerichten als Arbeits- und Sozialge­
richt bzw. dem Arbeits- und Sozialgericht Wien, 
dem Oberlandesgericht und dem Landeshaupt­
mann sowie bei anderen Behörden für das in 
Betracht kommende Land;" 

47. a) § 186 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat die auf die einzelnen entsende berechtigten Stel­
len entfallende Zahl von Versicherungsvertretern 
unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche Zahl 
der Versicherten in den den einzelnen Stellen zuge­
hörigen Versichertengruppen insoweit festzuset­
zen, als nicht bereits gemäß § 191 Abs. 1 Z 3 und 4, . 
Abs. 2 und 3 eine Festsetzung vorgenommen wor­
den ist. Diese Berechnung der auf die einzelnen 
Stellen entfallenden Zahl von Versicherungsvertre­
tern hat nach dem System d'Hondt zu erfolgen. 
Die Wahlzahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. 
Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen 
den gleichen Anspruch auf einen Versicherungsver-
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treter, so entscheidet das Los. Die Auf teilung gilt 
jeweils für die betreffende Amtsdauer." 

b) § 186 Abs. 5 letzter Satz lautet: 

"Für die Mitglieder des Renten(Pensions)ausschus­
ses (der Renten(Pensions)ausschüsse) und des Re­
habilitations ausschusses können nach Bedarf auch 
mehrere Stellvertreter bestellt werden." 

48.§ 205 wird aufgehoben. 

49. Nach § 206 wird folgender § 206 a eingefügt: 

"Genehmigung der Beteiligung an fremden Ein­
richtungen 

§ 206 a. Jede Beteiligung des Versicherungsträ­
gers an fremden Einrichtungen gemäß § 13 Abs. 2 
ist nur mit Genehmigung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig." 

50. § 207 lautet: 

"Genehmigung der Veränderungen von Vermö­
gensbeständen 

§ 207. Jede Veränderung im Bestand von Liegen­
schaften, insbesondere die Erwerbung, Belastung 
oder Veräußerung von Liegenschaften, ferner die 
Errichtung, Erweiterung oder' Umbauten von 
Gebäuden ist - nach Zustimmung des Hauptver­
bandes gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes - nur mit Genehmi­
gung des BU,ndesministers für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zulässig." 

51. Der bisherige Inhalt des § 217 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Folgende Abs. 2, 3 und 4 wer­
den angefügt: 

,,(2) Die Abgabenbehörden des Bundes haben 
dem Versicherungsträger nach Maßgabe des Abs. 4 
folgende Daten von land(forst)winschaftlichem 
Vermögen (§ 29 des Bewertungsgesetzes) zu über­
mitteln: 

1. Ordnungsbegriff und Lagebeschreibung der 
wirtschaftlichen Einheit, 

2. Name (Familienname und Vorname) des 
Eigentümers der wirtschaftlichen Einheit mit 
Geburtsdatum und Anschrift sowie dessen Eigen­
tumsanteil an der wirtschaftlichen Einheit, 

3. Ausmaß des Einheitswertes und die im 
Bescheid ausgewiesenen Berechnungsgrundlagen, 

4. Art und Rechtsgrundlage der Änderung des 
Einheitswertes, Stichtag der Rechtswirksamkeit 
sowie Ausfertigungsdatum des Bescheides, . 

5. Name und Anschrift eines allfälligen Zustel­
lungsbevollmächtigten. 

(3) Die übermittelten Daten dürfen nur für 
Zwecke der Feststellung der Versicherungs- und 

Beitragspflicht sowie zur Feststellung des Bestandes 
und des Umfanges von Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz verwendet werden. 

(4) Das Verfahren der Übermittlung und der 
Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung von in 
Abs. 2 genannten Daten sind vom Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister ,für Arbeit und Soziales nach Maßgabe der 
technisch-organisatorischen Möglichkeiten zu 
bestimmen." 

52. § 218 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die dienst-, besoldungs- und pensionsrecht­
lichen Verhältnisse für die Bediensteten des Versi­
cherungsträgers sind durch privatrechtliche Ver­
träge zu regeln. In begründeten Fällen können im 
Dienstvertrag von den Richtlinien (§ 31 Abs. 3 Z 3 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ) 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 
Solche Dienstvertrage sind als Sonderverträge zu 
bezeichnen und nur dann gültig, wenn sie schrift­
lich abgeschlossen werden und der Hauptverband 
vor dem Abschluß schriftlich zugestimmt hat. Der 
Versicherungsträger hat unter Rücksichtnahme auf 
seine wirtschaftliche Lage die Zahl der Dienstpo­
sten auf das unumgängliche Maß einzuschränken 
und darnach fÜr seinen Bereich einen Dienstposten­
plan zu erstellen." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen , 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Kran­
kenversicherung für Personen, die am 31. Dezem­
ber 1987 als Angehörige galten, nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als 
Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die V or­
aussetzungen für den am 31. Dezember 1987 
bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind. 

(2) § 106 Abs. 1 Z 1 und 2 des Bauern-Sozialver­
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 24 
ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1986 
liegt. 

(3) § 107 Abs.7 und 8 des Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 25 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 31. Dezember 1987 liegt. 
§ 107 Abs.7 des Bauern-Sozialversicherungsgeset­
zes in der am 31. Dezember 1987 in Geltung 
gestandenen Fassung ist für die Bemessung der Lei­
stungen mit folgender Maßgabe weiterhin anzu­
wenden, und zwar sind diese Zeiten 

1. a) bei männlichen Versicherten der Geburts­
jahrgänge 
bis 1927 mit ihrem vollen Ausmaß, 
bei männlichen Versicherten des Gebuns­
jahrganges 1928 
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mit ·fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1929 
mit vier Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1930 
mit drei Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1931 
mit zwei Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1932 
mit einem Sechstel ihres Ausmaßes, 

b) bei weiblichen Versicherten der Geburts­
jahrgänge 
bis 1932 mit ihrem vollen Ausmaß, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1933 
mit fünf Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1934 
mit vier Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1935 
mit drei Sechsteln ihres Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1936 
mit zwei Sechsteln ihres Ausmaßes, . 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1937 
mit einem Sechstel ihres Ausmaßes, 

2. mindestens aber, wenn der Stichtag 
im Kalenderjahr 1988 liegt, mit fünf Sechsteln 
ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1989 liegt, mit vier Sechsteln 
ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1990 liegt, mit drei Sechsteln 
ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1991 liegt, mit zwei Sechs­
teln ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1992 liegt, mit einem Sechs­
tel ihres Ausmaßes 

zu berücksichtigen. Die zu berücksichtigenden 
Zeiten sind auf volle Versicherungsmonate auf­
zurunden. 

(4) Hinsichtlich der im Abs. 3 bezeichneten Zei­
ten sind, soweit sie für die Bemessung der Leistun­
gen nicht zu berücksichtigen sind, die Bestimmun­
gendes § 107 Abs. 8 bis 10 des Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 25 
entsprechend anzuwenden. 

(5) § 113 Abs. 2 des Bauern-Sozialversicherungs­
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 26 ist nur auf 
Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der 
Stichtag nach dem 31. Dezember 1987 liegt, und 
zwar mit der Maßgabe, daß 

1. in Z 2 bis 4 jeweils das Ausmaß von 180 Versi­
cherungsmonaten 

im Jahr 1988 durch 132 Versicherungsmonate, 
im Jahr 1989 durch 144 Versicherungsmonate, 
im Jahr 1990 durch 156 Versicherungsmonate und 
im Jahr 1991 durch 168 Versicherungsmonate 

zu ersetzen ist; 

2. in Z 3 jeweils das 60. Lebensjahr bzw. das 
55. Lebensjahr 

im Jahr 1988 durch das 64. Lebensjahr bzw. das 
59. Lebensjahr, 
im Jahr 1989 durch das 63. Lebensjahr bzw. das 
58. Lebensjahr, 
im Jahr 1990 durch das 62. Lebensjahr bzw. das 
57. Lebensjahr und 
im Jahr 1991 durch das 61. Lebensjahr bzw. das 
56. Lebensjahr 

zu ersetzen ist und 

3. für die Ermittlung der Bemessungszeit nach 
Z 2 und 3 

a) bei männlichen Versicherten der Geburts­
jahrgänge bis 1927 120 Versicherungsmo­
nate, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1928 132 Versicherungsmonate, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1929 144 Versicherungsmonate, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1930 156 Versicherungsmonate, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1931 168 Versicherungsmonate, 

b) bei weiblichen Versicherten der Geburtsjahr­
gänge bis 1932 120 Versicherungsmonate, 
bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1933 132 Versicherungsmonate, 
bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1934 144 Versicherungsmonate, 
bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1935 156 Versicherungsmonate, 
bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1936 168 Versicherungsmonate 

höchstens in Betracht kommen. 

(6) Die §§ 114, 116, 127 Abs. 2, 130 Abs. 5 und 
139 ades Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z 27, 28, 34, 35 und 37 sind 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 31. Dezember 1987 liegt. 

(7) § 119 Abs. 2 Z 1 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 29 ist in 
allen Fällen anzuwenden, in denen das Kind das 
18. Lebensjahr nach dem 31. Dezember 1987 voll­
endet. 

(8) § 107 Abs. 10 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 25 lit. b 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß für Stich­
tage vor dem 1. Jänner 1989 die Beiträge noch 
wirksam entrichtet werden können, wenn sie bis 
zum 31. Dezember 1988 bei der Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern einla?gen. 
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Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Für Personen, die gemäß Art. II Abs. 1 der 
2. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 532/1979, von der Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung befreit worden sind, 
verliert diese Befreiung mit Ablauf des 31: Dezem­
ber 1987 ihre Wirksamkeit, sofern die Vorausset­
zungen für eine Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz nach den am 1. Jänner 1988 geltenden 
Vorschriften erfüllt sind. 

(2) Für Personen, die gemäß Art. II Abs. 2 der 
6. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 649/1982, von der Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung ausgeschieden worden 
sind, verliert diese Ausnahme mit Ablauf des 
31. Dezember 1987 ihre Wirksamkeit, sofern die 
Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozial­
versicherungsgesetz nach den am 1. Jänner 1988 
geltenden Vorschriften erfüllt sind. 

(3) Art. IV Abs. 2 Z 2 der 9. Novelle zum Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 1131 
1986, lautet: 

,,2. rückwirkend mit 1. Jänner 1985 Art. I Z 6, 21 
lit. bund c, 23, 27, 28, 31 und Art. In Abs. 1, 2, 5 
und 6." 

(4) Für das Geschäftsjahr 1987 leistet der Bund 
abweichend von § 31 Abs. 3 des Bauern-Sozialver­
sicherungsgesetzes in der am 31. Dezember 1987 in 
Geltung gestandenen Fassung in der Pensionsversi­
cherung einen Beitrag in der Höhe des Betrages, 
um den 100,2 vH der Aufwendungen die Erträge 
übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen und die außerordentlichen 
Zuschüsse des Trägers der Pensionsversicherung 
als Dienstgeber . zur Rückstellung für Pensions­
zwecke, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und 
die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht 
zu lassen. 

(5) Abweichend von § 46 des Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetzes ist die Anpassung der Pensionen 
mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 vorzunehmen. 

(6) Abweichend von den §§ 70 und 135 des Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetzes sind die dort 
genannten festen Beträge in Verbindung mit § 47 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes im 
Jahr 1988 mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 anzupas­
sen. 

(7) Pensionsberechtigte, die im Jänner 1988 aus­
schließlich wegen der Verschiebung der Anpassung 
auf den 1. Juli 1988 Anspruch auf Ausgleichszulage 
hätten, erhalten den Unterschiedsbetrag zwischen 
der Summe aus Pension, Nettoeinkommen (§ 140 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) und den 
gemäß § 142 des Bauern-Sozialversicherungsgeset­
zes zu berücksichtigenden Beträgen einerseits und 
dem Richtsatz (§ 141 des Bauern-Sozialversiche-

rungsgesetzes) andererseits als Zuschlag zur Pen­
sion. Dieser Zuschlag gilt für den Pensionsbezieher 
als Pensionsbestandteil, ist aber bei der Bemessung 
eines allfälligen Hilflosenzuschusses außer Betracht 
zu lassen. 

(8) Der Zuschlag zur Pension nach Abs. 7 ist bei 
Anwendung der Rechnungsvorschriften nicht als 
Pensionsaufwand, sondern als Aufwand für Aus­
gleichszulagen zu verrechnen. 

(9) Art. II Abs. 6 der 8. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 48611984, 
wird aufgehoben. 

(10) Bei der Bemessung einer Erwerbsunfähig­
keitspension nach § 123 Abs. 3 des Bauern-Sozial­
versicherungsgesetzes bzw. Art. ur -Abs. 7 der 
9. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 113/1986, bleiben bei der Anwendung 
des § 113 Abs. 2 des Bauern-Sozialversicherungsge­
setzes in der Fassung des Art. I Z 26 und des § 113 
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung unberücksich­
tigt, wenn deren zugehörige Beitragsgrundlage 
(§ 118 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) die 
Bemessungsgrundlage der laufenden Leistung, die 
entsprechend aufzuwerten ist, nicht übersteigt. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jän­
ner 1988 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

1. rückwirkend mit 1. Jänner 1986 Art. III 
Abs.3; 

2. rückwirkend mit 1. Jänner 1987 Art. I Z 24. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 6 Abs. 2, 182 Z 3 und 4 und 
183 Abs. 3 Z 13 des Bauern-Sozialversicherungsge­
setzes in der Fassung des Art. I Z 3, 45 und 46 lit. b 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerfür Justiz; 

2. hinsichtlich der §§ 31, 206 a, 207 und 217 
Abs.4 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z 7, 49, 50 und 51 sowie des 
Art. III Abs. 2 der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen; 

3. hinsichtlich des· § 217 Abs.2 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 51 der Bundesminister für Finanzen; 

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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